Bauhygienische Mindestanforderungen an das Fußpflege-Studio bzw. den Gewerbestandort

1. Der Behandlungsbereich ist räumlich vom Wartebereich zu trennen.

2. Der Behandlungsbereich ist mit einem Handwaschbecken mit der kompletten Hygieneausstattung auszustatten.

Zu dieser Ausstattung gehören zwei Wandspender, die bequem per Ellenbogen, auf keinen Fall nur durch direktes Anfassen zu betätigen sind. Ein Wandspender davon ist für alkoholische Händedesinfektionsmittel möglichst in Euroflaschen vorzusehen. Ein Handtuchspender für Einmalgebrauchstücher in Griffweite sowie einen Abwurfbehälter sind vorzuhalten. Die Wandspender sind so anzubringen, dass ein evtl. Nachtropfen über dem Waschbecken erfolgen kann.

3. Der Bezug des Behandlungsstuhles und der Fußstütze muss feucht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig sein.  

4. Der Fußboden im Behandlungsraum bzw. -bereich ist so auszuführen, dass dieser eine feuchte Reinigung und Desinfektion ermöglicht.

5. Für die Aufbereitung der Instrumente ist ein separater Bereich mit unreinem und reinem Arbeitsfeld zu schaffen. Diese Oberflächen und der Fußboden sind so auszuführen, dass diese eine feuchte Reinigung und Desinfektion ermöglichen. 

6. Der Standort des Sterilisators ist in das reine Arbeitsfeld mit desinfektionsmittelbeständigen Oberflächen zu integrieren. Der Standort des Sterilisators bleibt folglich unverändert.
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